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 Veröffentlicht am 17.06.1998

Norm

StPO §149a

Rechtssatz

Durch die Bindung der Bewilligung zur Überwachung des Fernmeldeverkehrs an Voraussetzungen, die unter anderem

an den Inhaber einer Anlage als Tatverdächtigen oder Betro:enen anknüpfen (§ 149a Abs 1 Z 1 und 2 StPO), wird die

Heranziehung von Fernmeldeanlagen, die in keinem unmittelbaren Bezug zu einem solchen Inhaber stehen, als zur

Durchführung einer solchen Überwachung verwendete Mittel nicht unzulässig.
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